
Pfarrfriedhof Schleedorf 
 

Kontakt: 

Der Friedhof Schleedorf steht unter der Verwaltung der Pfarre Schleedorf, Dorf 106, 5205 
Schleedorf.  Sie können sich deshalb in allen Anliegen zum Friedhof an die Pfarrkanzlei wenden! 

Friedhofsordnung: 

Die aktuelle gültige Friedhofsordnung finden Sie hier als download https://pfarre-
schleedorf.at/Friedhof 

 

Friedhofsgebühren, Stand 1. September 2023 
 

Beisetzungsgebühr gemäß Friedhofsordnung Abschnitt III Pkt.6,  einmalig bei der 
Errichtung eines Neugrabes: 

• Einzelgrab, Breite bis 80 cm:     € 300,00 

• Doppelgrab, Breite über 80 cm:  € 550,00 
• Nische in der Urnenwand:  € 400,00 

Nutzungsrechte Gräber gemäß Friedhofsordnung Abschnitt III Pkt.6, für 10 Jahre 

• Einzelgrab, Breite bis 80 cm:     € 300,00 

• Doppelgrab, Breite über 80 cm:  € 550,00 

Nutzungsrechte Nische in den gemeinschaftlichen Urnenwänden: 

• Erwerb der Granitverschlußplatte:  € 500,00 
o Beschriftung: beim Steinmetz Ihrer Wahl, in goldener Farbe (Friedhofsordnung 

Abschnitt III Pkt.9) 
• Nutzungsrecht Nische:   € 400,00   

 

Darin enthalten sind: 
 

• Die Pflege der Allgemein-Anlagen (Wege, Kies, Grünanlage). 

• Die Entsorgung des normalen Friedhofsmüll bei sauberer Trennung in die vorgesehenen 
Behälter – Nicht jedoch die Entsorgung von Kränzen und Gestecken bei Beerdigungen. 

 
Grabdenkmäler: 
Bitte beachten Sie vor der Auftragsvergabe an einen Steinmetz Ihrer Wahl die Vorgaben zu den 
Grabdenkmälern im Punkt Abschnitt III Pkt.7 unserer Friedhofsordnung und weisen Sie bitte auch 
Ihre Auftragsnehmer darauf hin. 

Grab auflassen: 
Zum Auflassen eines Grabes ist es notwendig, dass Sie das Grabdenkmal und die Einfassung 
entfernen lassen und der Friedhofsverwaltung die Auflösung schriftlich zur Kenntnis bringen 

  

https://pfarre-schleedorf.at/Friedhof
https://pfarre-schleedorf.at/Friedhof
https://www.pfarre-seekirchen.at/fileadmin/user_upload/subportale/Pfarre_Seekirchen/Kirchen/Friedhofsordnung_2022.pdf


Im Todesfall: Begräbnis 
„Weder Tod noch Leben können uns scheiden von der Liebe Gottes“ (Röm 8) 
 
 
Liebe Angehörige! 
 
Der Tod eines nahe stehenden Menschen ist ein großer Einschnitt in das Leben – gleichgültig ob 
Zeit zum Abschiednehmen war oder der Tod ganz überraschend auf uns hereingebrochen ist. 
 
Trauer und Schmerz, Verzweiflung und Fragen, Haltlosigkeit und Ohnmacht können dabei je 
nach den Lebensumständen ebenso Reaktionen sein, wie Gefühle von Erleichterung nach 
langem Leiden oder Dankbarkeit nach einem erfüllten Leben. 
 
Auch unser Glaube ist in dieser Zeit der Trauer und des Abschiednehmens wohl besonders 
gefragt aber auch angefragt: Unsere Hoffnung auf Auferstehung, unser Zutrauen in die Liebe 
Gottes, unsere offenen Fragen, unser Klagen und unser Hadern – all das hat vor Gott seine 
Berechtigung und seinen Platz! 
 
Als Pfarrgemeinde möchten wir Ihnen gerne anbieten, Sie in dieser besonderen Lebenssituation 
zu begleiten: Im persönlichen Gespräch, im gemeinsamen Gebet und beim bewussten 
Abschiednehmen bei der Beerdigung oder Verabschiedung. 
 
Sie können gerne mit uns Kontakt aufnehmen: 
Pfarre Schleedorf, Maria Harringer, Pfarrhelferin 06216/6574 
 
 
Rosenkranzgebet & Trauergebetsstunde 
 
Sie haben einen lieben Menschen verloren und sind überwältigt von all dem, was jetzt auf Sie 
zukommt. Gefühle, die Sie bisher noch nicht gekannt oder nicht in dieser Stärke erlebt haben, 
bestimmen plötzlich Ihr Leben. 
 
In dieser Trauer, in diesem Schmerz, möchten wir Sie nicht alleine lassen, möchten wir Ihnen 
unsere Unterstützung anbieten. Wir sind eine Gruppe der Pfarre Schleedorf und helfen Ihnen 
gerne, für die Totenwache einfühlsame Betrachtungen über den Verstorbenen zu verfassen und 
vorzutragen. Auch bei der Formulierung von Glaubensbetrachtungen für das Rosenkranzgebet 
sind wir Ihnen gerne behilflich und auch bereit vorzubeten. Wenn Sie das traditionelle 
Rosenkranzgebet in der Kirche lieber haben möchten, können wir auch dabei das Vorbeten für 
Sie übernehmen. In unserer Pfarre ist es üblich einen Rosenkranz oder eine Totenwache 
abzuhalten.  
 
Auf Ihren Wunsch hin sind wir auch gerne bereit, Sie beim Vorbereiten des Begräbnisses, zu 
unterstützen. Unser Anliegen ist es, Sie in dieser schweren Zeit zu begleiten und mit Ihnen 
gemeinsam das Abschiednehmen würdig zu gestalten. 
 
 
 

Unter www.eds.at/trauer können sich Interessierte Anregungen und Hilfestellungen holen – zum 
kirchlichen Begräbnis, Trauer im Allgemeinen und zum bevorstehenden Allerheiligenfest. 
Trauersprüche, Bibeltexte für Begräbnisse dürfen hier ebenso wenig fehlen wie Tipps zum 
Beileidbekunden. Rund um Allerheiligen und Allerseelen sind die Termine und Veranstaltungen 
sowie die wichtigsten Fakten zu den bevorstehenden Feiertagen übersichtlich 
zusammengefasst.  

 

http://www.eds.at/trauer


Absender: 

 

An die Pfarre Schleedorf  
Dorf 106 
5205 Schleedorf  

 

Betreff: Auflösung Grabstätte 

Als Nutzungsberechtigter möchte ich folgende Grabstätte auf dem Pfarrfriedhof Schleedorf mit 
heutigem Datum auflösen: 

Grab Nummer: 

Nutzungsberechtigter:  

Gemäß der Friedhofsordnung Abschnitt III Punkt 5 werde ich die Entfernung des Grabdenkmales 
und der Einfriedung: 

 

☐ selbst übernehmen 

 

☒ in Auftrag geben bei der Firma:. 

 

Ich nehme darüber hinaus zur Kenntnis, dass die Entfernung innerhalb von 3 Monaten zu 
erfolgen hat, andernfalls wird die Entfernung auf Kosten des Grabinhabers von der 
Friedhofsverwaltung in Auftrag gegeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Datum, Unterschrift Nutzungsberechtigter 

 


